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Verordnung 
über die Nutzung 

betrieblicher Erholungseinrichtungen

vom 10. Mai 1979

In Übereinstimmung mit dem Bundesvorstand des Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbundes wird folgendes verordnet:

I.

Grundsätze

§ 1

(!) Bei -der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialisti
schen Gesellschaft sind in Verwirklichung der Hauptaufgabe 
die wachsenden Erholungsbedürfnisse der Werktätigen stän

dig besser zu befriedigen. Die Betriebe haben hierzu in enger 
Zusammenarbeit mit dem Freien Deutschen Gewerkschafts
bund, dem Haupterholungsträger der Arbeiterklasse der DDR, 
und den örtlichen Staatsorganen bei der Schaffung der Vor
aussetzungen mitzuwirken. Die vorhandenen Erholungskapa
zitäten sind im Interesse aller Werktätigen effektiv zu nutzen.

(2) Der FDGB trägt die Hauptverantwortung für die Lei
tung und Planung des betrieblichen Erholungswesens, indem 
er über seine Vorstände und Leitungen die Grundsätze für 
die effektive Nutzung der betrieblichen Einrichtungen be
stimmt, die Ferienplätze verteilt und Einfluß auf die plan
mäßige Erhöhung des Niveaus der Urlauberbetreuung sowie 
die Erhaltung und Erweiterung der betrieblichen Erholungs
einrichtungen nimmt.

(3) Die Betriebe sind als Rechtsträger für die Erhaltung, 
Bewirtschaftung, Modernisierung und Erweiterung ihrer 
betrieblichen Erholungseinrichtungen im Rahmen der Pläne 
verantwortlich.


